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Entscheidungserhebliche Gründe

zum Beschluss des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs.  1
Satz 1 SGB V in seiner 620. Sitzung am 14. Dezember 2022

Teil A

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)
mit Wirkung zum 1. Januar 2023

1. Rechtsgrundlage

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband vereinbaren
gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V im Bewertungsausschuss den Einheitlichen
Bewertungsmaßstab (EBM).

2. Regelungshintergrund und -inhalt

Mit dem Beschlussteil A setzt der Bewertungsausschuss den Beschluss des
Bewertungsausschusses in seiner 455. Sitzung, Teil E Nr. 2 zur Weiterentwicklung der
Operationen (Abschnitt 31.2, 36.2, Gebührenordnungspositionen 01854, 01855, 01904
bis 01906) punktsummen- und ausgabenneutral um.

3. Inkrafttreten

Der Beschlussteil A tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2023 in Kraft.
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Teil B

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)
mit Wirkung zum 1. Januar 2023

1. Rechtsgrundlage

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband vereinbaren
gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V im Bewertungsausschuss den Einheitlichen
Bewertungsmaßstab (EBM).

2. Regelungshintergrund und -inhalt

Mit dem vorliegenden Beschlussteil B benennt der Bewertungsausschuss OPS-Kodes,
die über einen Zuschlag eine erhöhte Vergütung erhalten. Mittels dieser Regelung setzt
der Bewertungsausschuss einen deutlichen Anreiz zur Förderung der notwendigen und
gesetzlich geforderten Ambulantisierung im Bereich ambulant erbringbarer operativer
Eingriffe.

3. Inkrafttreten

Der Beschlussteil B tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2023 in Kraft.
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Teil C

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)
mit Wirkung zum 1. Januar 2023

1. Rechtsgrundlage
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband vereinbaren
gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V im Bewertungsausschuss den Einheitlichen
Bewertungsmaßstab (EBM).

2. Regelungshintergrund und -inhalt
Mit dem vorliegenden Beschlussteil C erfolgt die Aufnahme des Abschnitts 31.3.3.
Postoperative Nachbeobachtung nach ambulanter Erbringung einer Leistung
entsprechend einer Gebührenordnungsposition des Abschnitts 31.2 EBM in den EBM.
Die Gebührenordnungsposition 31530 ist für ausgewählte Patientengruppen und für
geeignete Operationen als Zeitzuschlag je 30 Minuten in Verlängerung einer
postoperativen Überwachung berechnungsfähig.

3. Inkrafttreten

Der Beschlussteil C tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2023 in Kraft.
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Teil D

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)
mit Wirkung zum 1. Januar 2023

1. Rechtsgrundlage

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband vereinbaren
gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V im Bewertungsausschuss den Einheitlichen
Bewertungsmaßstab (EBM).

2. Regelungshintergrund und -inhalt

Mit dem vorliegenden Beschlussteil D erfolgt die Aufnahme weiterer Zeilen in den
Anhang 2 zum EBM, um die ambulante Versorgung im Rahmen der Weiterentwicklung
des ambulanten Operierens zu erweitern. Hierbei handelt es sich insbesondere um
ergänzende Eingriffe in den Bereichen der Operationen am Nervensystem, an den
Augen, am Herzen, am Verdauungstrakt, an den weiblichen Geschlechtsorganen, an
anderen Knochen sowie arthroskopischen Gelenkoperationen und Operationen an der
Hand.

Zudem wird im Zusammenhang mit der Aufnahme von proktologischen Eingriffen gemäß
OPS–Kode 5-490.1 eine zusätzliche Bestimmung in die Präambeln der Kapitel 31.2.6
und 36.2.6 zur Begründung der Berechnungsfähigkeit aufgenommen.

3. Inkrafttreten

Der Beschlussteil D tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2023 in Kraft.


